
Erweiterte Garantie-Bestimmungen für Outdoor-Tische TREWA Modell T

Abgrenzung und Präzisierungen

Diese erweiterten Garantiebestimmungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft und gelten bis auf Widerruf oder bis zum erscheinen neuer

Bestimmungen.

Diese erweiterten Garantiebestimmungen gelten ausschliesslich für komplette Outdoor-Tische Modell TREWA T. Das sind die Tische,

deren Artikelnummern mit T1, T2, T3 oder T4 beginnen und in deren Beschreibung die erweiterte Garantie aufgeführt ist.

Diese erweiterten Garantiebestimmungen gelten ausdrücklich nicht für einzelne Teile aus den genannten Tischen, wie etwa

Tischgestelle ohne die dazu gehörenden Tischplatten oder Tischplatten ohne die dazu gehörenden Tischgestelle.

Es handelt sich hier um Ergänzungen zu den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der TREWA AG (AVB’s), welche ebenfalls

diesen Geschäften zugrunde liegen und welche Sie auf unserer Homepage finden.

Die Garantie setzt voraus, dass die Prüfung und Abnahme der Lieferung korrekt erfolgt ist und die Lieferung akzeptiert wurde oder

gemäss unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als akzeptiert gilt. Die Rechnung für die Ware ist gleichzeitig der

Garantieschein.

Die Outdoor-Tische Modell TREWA T sind sowohl für den kommerziellen wie auch den privaten Gebrauch bestimmt und die Garantie

deckt beides ab.

Geltendmachung von Garantieansprüchen

Der Garantieanspruch ist uns gegenüber vor Ablauf der Garantiedauer unter möglichst genauer Erläuterung der Schadensart bzw. des

aufgetretenen Mangels per E-Mail oder postalisch geltend zu machen, jedoch spätestens 30 Tage nachdem der Schaden entdeckt

wurde. Wenn möglich und sinnvoll, sollten Bilder beigelegt werden. Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, muss der

Kunde uns die ihm zusammen mit der Ware übermittelte Rechnung oder eine Rechnungskopie zukommen lassen.

Garantieleistungen

Die erweiterte Garantiefrist beträgt 5 Jahre ab Lieferdatum zum Endkunden. In den ersten beiden Jahren ab Lieferdatum gelten die in

unseren AVB’s aufgeführten Bestimmungen. Im dritten bis fünften Jahr gelten ausschliesslich die hier aufgeführten Bestimmungen.

Die Garantie verleiht dem Käufer einen Anspruch auf kostenlose Beseitigung der durch die Garantie gedeckten Mängel. Liegt ein

berechtigter Garantiefall vor, regulieren wir den Defekt nach unserer Wahl in Form von Nachbesserung, Austausch oder finanzieller

Entschädigung entsprechend dem vorliegenden Schaden bzw. Wertverlust.

Ein Anrecht auf Minderung oder Wandelung ergibt sich aus diesen erweiterten Garantiebestimmungen nicht.

Die physische Lieferung von Ersatzwaren erfolgt im gleichen Umfang wie die ursprüngliche Lieferung.

 Wurde die Ware vom Kunden bei uns im Lager abgeholt, so muss er auch die ausgetauschte Ware auf seine Kosten zu uns ans

Lager zurück liefern.

 Haben wir frei Haus ohne Montage, Aufstellen und Verteilen geliefert, so muss die zu ersetzende Ware vom Kunden versandfertig

bereitgestellt werden, damit sie bei der Anlieferung der Ersatzware gleich mitgenommen werden kann. Eine separate Anfahrt zum

Abholen von nicht bereitstehenden Waren kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Bei eingebauten Artikeln muss der Kunde selbst oder auf eigene Kosten durch eine geeignete Fachperson das defekte Teil identifi-

zieren, ausbauen und bereitstellen oder uns zukommen lassen.

Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Ausschlüsse von der Garantie

Die Garantie umfasst ausschliesslich solche Sachmängel, die auf Fehler des Materials oder der Produktion zurückzuführen sind. Wir

übernehmen keine Garantie für Schäden, welche aus folgenden Gründen entstanden sind:

 Abnutzung und Alterung im normalen und zweckbestimmten Gebrauch

 höhere Gewalt oder äussere Umstände wie Elementar-, Feuchtigkeits-, Sturz- und Schlagschäden

 Nichtbeachtung der Bedienungs-/Aufbauanleitung, Fehlmanipulation, unautorisierte Eingriffe und unsachgemäße Behandlung

Geringfügige Schäden, welche lediglich eine leichte optische Beeinträchtigung darstellen, wie etwa Farb- und Strukturdifferenzen sowie

sog. Haarrisse, und die den Gebrauch der Möbel nicht wesentlich einschränken, sind ebenfalls von der Garantie ausgenommen. Als

geringfügige Schäden gelten ibs. alle Fehler, die mit bloßem Auge und bei normalen Lichtverhältnissen aus einer Distanz von 3 Metern

senkrecht zur Schadensstelle nicht offensichtlich erkennbar sind.

Produkte, an denen bereits eigene Reparaturversuche unternommen wurden oder die nicht mehr im zusammengebauten Zustand sind,

können ebenfalls nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Schuldhafte Verzögerung beim Anzeigen und Aufklären von Schäden können zu Garantieminderung bzw. zum Erlöschen der Garantie

führen, beispielsweise bei Schäden, welche bei umgehender sofortiger Geltendmachung reparabel gewesen wären, später aber nur

noch durch Austausch regulierbar sind.

Rorschach, 2. Januar 2023 /bs


